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Zitat

Original von callum
Man muß eine Lehrbefähigung haben.

Das heißt ein 2. Staatsexamen oder ein 2. Staatsexamen gleichgestellten Abschluß.

Mit der PEF kann man sich nicht auf Beförderungsstellen bewerben.

"Irgendwo" in den OBAS-Infos steht sinngemäß, dass man mit dem erfolgreichen Abschluss (=
2. Staatsexamen) eine Lehramtsbefähigung erwirbt, mit der man sich auf Funktionsstellen
bewerben kann.

Das man eine Lehramtsbefähigung braucht, um mehr tun zu dürfen, als "nur" zu lehren ... das
steht "irgendwo" in den Schulgesetzen drin ... macht ja auch Sinn, dass man dafür wirklich
Lehrer sein muss ... und nicht nur als Lehrer arbeiten darf.

Und auf der Internetseite unseres (zukünftigen) Arbeitgebers findet man hier:

http://www.schulministerium.nrw.de/ZBL/Wege/Seite…rung/index.html

"Nach Abschluss der Pädagogischen Einführung kann eine dauerhafte Übernahme in den
Schuldienst des Landes als Tarifbeschäftigte/r erfolgen; der Erwerb einer Lehramtsbefähigung
ist damit nicht verbunden."

Von einer Sondermaßnahme für Seiteneinsteiger auf Funktionsstellen ... z.B. SL ... ist mir (noch)
nichts bekannt .... aber bei dem Andrang der da unter den Lehrern herrscht, SL zu werden ...
wer weiß ... 

1https://www.lehrerforen.de/thread/27455-bef%C3%B6rderungsstellen/?postID=221551#post221551

http://www.schulministerium.nrw.de/ZBL/Wege/Seiteneinstieg/Seiteneinstieg_Paedagogische_Einfuehrung/index.html
https://www.lehrerforen.de/thread/27455-bef%C3%B6rderungsstellen/?postID=221551#post221551

